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Garantie und regress 

 Garantie als Rechtsbegriff ohne fest umrissene 
Gesetzesgrundlage: 

 BGB 

 Auslegung 

 Ausgestaltungsmöglichkeiten 

 Regressansprüche einer haftpflichtigen Person 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das BGB kennt die Bezeichnung „Garantie“ nicht. Dieses Rechtsinstitut hat sich vielmehr im allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsverkehr entwickelt. Da der „Garantie“ eine fest umrissene Gesetzesgrundlage fehlt, ist ihre (rechtliche) Bedeutung entsprechend vielfältig und „schillernd“. Wenn man es mit einer Garantie zu tun hat, sind im Wege der Auslegung stets zwei Fragen zu klären: 1.Wer garantiert (z.B. der Verkäufer bzw. Werksunternehmer oder der Hersteller eines Produkts, ein Zulieferer)? 2. (Was) Welchen Inhalt und Umfang hat die „Garantie“? Die Garantie kann z.B. sein -Eine bloße, schriftliche Gewährleistungszusage, oder -Eine modifizierte, d.h. die gesetzliche Regelung abändernde oder ergänzende Gewährleistungsregelung, oder -Eine Zusicherung von Eigenschaften („garantiert rostfrei“, „garantiert spülmaschinenfest“), oder -Eine über die Gewährleistung hinausgehende Haftungszusage des Verkäufers, oder -Eine neben die Gewährleistung tretende, zusätzliche Haftungsübernahme, z.B. des Herstellers, oder -Eine Regelung der Gewährleistungsfrist, o.a.m. Diese Ausgestaltungsmöglichkeiten lassen sich nur im jeweiligen Einzelfall aufgrund einer Auslegung der Garantieerklärung beantworten; dazu ist es stets notwendig, deren genauen Wortlaut zu kennen Ob ein Verkäufer (der wegen eines unter seine Gewährleistungspflicht fallenden Mangels der Kaufsache gegenüber seinem Vertragspartner/Käufer Gewähr oder Schadensersatz leisten mußte) bei seinem Lieferanten Regreß (Rückgriff) nehmen kann, hängt allein vom Inhalt der vertraglichen Beziehungen ab, die zwischen ihm und seinem (auf Regreß in Anspruch genommenen) Lieferanten bestehen. Das bedeutet also allgemein: In einer Herstellungs- und Absatzkette ist jedes Vertragsverhältnis selbständig und unabhängig von der rechtlichen Würdigung des vorausgehenden und des nachfolgenden Vertragsverhältnisses zu beurteilen. 



Qualitätssicherungsvereinbarungen 

 BGB 

 Individualvereinbarung/Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Inhalte 

 Rechtliche Folgen bei Verstößen 

 Versicherungsrechtliche Aspekte 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicht im BGB Stammt aus allgemeinen Geschäfts- und WirtschaftsverkehrVerträge, die ein Auftraggeber/Hersteller eines Produkts mit seinem Auftragnehmer/Zulieferer schließt, um die Qualität dessen Leistung zu sichern und/oder die Folgen fehlender Qualität dieser Leistung zu regeln, d.h. sicherstellen, daß möglichst fehlerfreie Produkte geliefert (Leistungen erbracht) werden -> Haftungsrisiko reduziert, Risikoverteilung im Innenverhältnis zwischen diesen beiden Vertragspartnern (also nicht nach außen, gegenüber dritten) zu treffen. QSV‘en haben für sich allein keine Bedeutung, nur in Verbindung mit dem „Hauptvertrag“ (z.B. Kauf- oder Liefervertrag, einem Werkvertrag, auf die Erbringung von Leistung gerichteten Vertrag), den sie „flankieren“ Dennoch rechtlich selbständige VerträgeZusammen sollen sie die Herstellung und Lieferung eines qualitäts-gesicherten, (nachweisbar) fehlerfreien Produkts bewirken i.d.R. vom Auftraggeber/Abnehmer (z.B. Endhersteller) nicht nur für einen konkreten Einzelfall vorformuliert, sondern allgemein für mehrere seiner Einkäufe und dann seinen Lieferanten „gestellt“-> QSV sind meist AGB  (Allgemeine Geschäftsbedingungen )-> Inhalt und  Einbeziehung dieser AGB‘en in einen Vertrag ist an den strengen Maßstäben des AGB-Gesetzes zu messen. Ansonsten Inhalt abhängig vom Einzelfall, keinen vorgeschriebenen (Mindest-)Inhalt Rechtliche Folgen: Mangel/Schaden durch Nichtbeachtung einer QSV, dann richtet sich die Haftung des Verletzers gegenüber dem Vertragspartner nach dem Hauptvertrag bzw. nach den allgemeinen Haftungsregeln. fehlerhaften Leistung durch Nichtbeachtung einer QSV (z.B. Verstoß gegen Dokumentations-, Prüf- oder Aufbewahrungspflichten), dann können folgende Ansprüche gegenüber dem Verpflichteten in Betracht kommen:Inanspruchnahme auf Beachtung/ErfüllungSchadensersatz aus positiver Vertragsverletzung Zurücktreten vom (gesamten) Vertrag Versicherung: Sowohl in der Betriebs- als auch in der Produkthaftpflicht ist immer nur die Haftung des Versicherungsnehmers nach dem Gesetz versichert, wie er also nach gesetzlichen Vorschriften haftet; nicht hingegen versichert ist eine darüber hinausgehende, erweiterte, vertraglich vereinbarte Haftung – es sei denn, daß sie ausdrücklich mit in den Versicherungsschutz einbezogen wurde 



Außervertragliche haftung 

 Unmittelbar auf dem Gesetz beruhende 
Schadensersatzansprüche: 

 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) 

 Verschuldenshaftung (§ 823 BGB) 

 Spezielle Haftungsregelungen 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Außervertragliche Haftung:Unabhängig davon, ob zwischen Geschädigten und Schadensverursacher vertragliche Beziehungen bestehen oder nichtunmittelbar auf dem Gesetz beruhendSchadensersatzansprüche stehen dem Geschädigten zu, wenn die jeweiligen Voraussetzungen einer gesetzlichen Haftungsnorm erfüllt sind (sog. „außervertragliche“ oder „vertragsunabhängige“ oder „gesetzliche“ Haftung). (vertragliche) Gewährleistungshaftung:Ziel: Interesse des Käufers an der Nutzungsmöglichkeit (Gebrauchsfähigkeit, Funktionstüchtigkeit) der gekauften Sache zu schützen-> Voraussetzung für diesen Schutz ist der Abschluss eines Vertragesentsprechende Ansprüche nur gegenüber dem Vertragspartner gegebenaußervertragliche, unmittelbar auf einem Gesetz beruhende Haftung schützt die Allgemeinheit,  also jedermann vor (bestimmten) rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Rechtssphäre Für die außervertragliche Haftung ist es also gleichgültig, ob die gekaufte Sache für den üblichen Zweck tauglich (funktionstüchtig) ist oder nicht (dafür ist die Gewährleistungshaftung „zuständig“); vielmehr ist für sie allein die Sicherheit der Produkte, genauer: der Schutz fremder Rechtsgüter entscheidend, daß also durch in den Verkehr gebrachte Produkt fremde Personen (und ihre Rechtsgüter, z.B. ihr Eigentum) nicht gefährdet oder gar geschädigt werden). Diese Haftung bezweckt also den Schutz aller oder bestimmter Personen und Rechtsgüter vor Beeinträchtigungen. 



produkthaftung 

 Verschuldensunabhängige Haftung (Gefährdungshaftung)  
des Herstellers für Schäden aus der Benutzung  
eines von ihm in den Verkehr gebrachten  
fehlerhaften Produkts 

 Haftungsvoraussetzungen: 

 1. Fehler eines Produkts 

 2. Ein (bestimmter) Schaden 

 3. Verursachung (Kausalität) 

 ⇒ Gefährdungshaftung 

 Für Personen- und Sachschäden 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das ProdHaftG bezweckt den Schutz fremder Rechtsgüter (d.h. fremder Personen und bestimmter Sachen). Es haften deshalb bestimmte Personen für bestimmte Schäden dann, wenn diese Schäden durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht worden sind. Die Haftung nach dem ProdHaftG stellt keine allumfassende und abschließende Regelung für fehlerhafte Produkte dar, sondern ist neben bestehender Haftungsregelungen, insbesondere also neben der vertraglichen Haftung aus positiver Vertragsverletzung und neben der außervertraglichen, insbesondere die Verschuldenshaftung getreten. -> Diese Haftungsregelungen bestehen also nach wie vor und werden lediglich durch das ProdHaftG ergänzt Nach dem ProdHaftG haftet ein Hersteller dann, wenn 1.ein Fehler seines Produkts 2.einen (bestimmten) Schaden 3.verursacht hat. Nur dann, wenn diese drei Voraussetzungen gegeben sind, wird gehaftet. Gefährdungshaftung: Die Haftung knüpft allein an die Gefahr, die von einem fehlerhaften Produkt für dessen „Umgebung“ ausgeht. Warum das Produkt einen Fehler (Sicherheitsmangel) hatte, insbesondere ob den Hersteller ein Verschulden oder eine Pflichtverletzung trifft, darauf kommt es somit nicht an. Die Beweislast für das Vorliegen der drei Voraussetzungen (1.-3.) trägt der Geschädigte. 1.Personenschäden: durch Tötung oder Körperverletzung irgendeines Menschen verursachte Schäden, Obergrenze 160 Mill. DM sowohl im Einzelfall als auch bei sog. Serienschäden und/oder 2.Sachschäden: an einer – anderen als der fehlerhaften (!) – Sache entstandene Schäden, sofern diese andere Sache - gewöhnlich für den privaten Ge- und Verbrauch bestimmt war, - hierzu von dem Geschädigten auch hauptsächlich verwendet worden ist und - dieser Sachschaden 1.125,- DM übersteigt ohne Obergrenze Nicht zu ersetzen sind also nach dem ProdHaftG z.B. immaterielle Schäden (Schmerzensgeld!), Sachschäden an gewerblichen, betrieblichen, beruflichen oder öffentlichen Sachen; Sachschäden an „privaten“ Sachen bis 1.125,-DM (Selbstbeteiligung des Geschädigten) u.a.m. 



produkthaftung 

 Haftende Personen: 

 Hersteller 

 Lieferant 

 Importeur 

 Gesamtschuldnerisch 

 

 Begriffsbestimmungen nach dem ProdHaftG: 

 „Produkt“ 

 „In Verkehr bringen“ 

 „Produktfehler“ 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach ProdHaftG (§4) haftet 1.Jeder Hersteller eines Endprodukts 2.Jeder Hersteller eines Grundstoffs 3.Jeder Hersteller eines Teilprodukts (Zulieferer) 4.Jeder, der sich durch Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen Erkennungsmerkmals auf dem Produkt als dessen Hersteller ausgibt (Quasi- oder Scheinhersteller) 5.Jeder, der zum Zweck der wirtschaftlichen Verwertung im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit ein Produkt von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in diesen einführt oder verbringt – gleichgültig, wo das Produkt hergestellt wurde (also auch bei Re-Import); 6.Jeder Lieferant eines Produkts, dessen Hersteller nicht festgestellt werden kann (sog. „no-name-products“, Produkt ohne Herstellerangabe, anonymes Produkt) – sofern er dem Geschädigten nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung den Hersteller oder seinen Vorlieferanten benennt. Dasselbe gilt für EWR-Importe, wenn der EWR-Importeur nicht festgestellt werden kann (selbst wenn der Hersteller bekannt ist!) „Produkt“: im Sinne des ProdHaftG (§2) - alle beweglichen Sachen (Gegensatz unbewegliche Sachen, z.B. Immobilien, Dienstleistungen), auch wenn sie Teil einer anderen beweglichen oder unbeweglichen Sache sind (also in eine andere Sache eingebaut, eingearbeitet, mit solchen verbunden, vermischt usw. wurden), sowie Elektrizität. Ausgenommen von der Haftung sind nach dem ProdHaftG Arzneimittel (für letztere gilt in Deutschland die noch schärfere Haftung nach dem Arzneimittelgesetz). „In Verkehr bringen“: ist ein Produkt dann, wenn der Hersteller seine tatsächliche Verfügungsgewalt über das Produkt willentlich aufgegeben und auf einen anderen übertragen hat, daß seine Möglichkeit, faktisch auf das Produkt einzuwirken, erloschen ist (das Produkt also, etwas vereinfacht ausgedrückt, das Werksgelände verlassen hat und „auf die Menschheit losgelassen“ wurde). Wichtig: Für (fehlerhafte) Produkte, die vor dem Inkrafttreten des ProdHaftG in den Verkehr gekommen sind, wird nicht nach dem ProdHaftG gehaftet. „Produktfehler“:nach §3 ProdHaftG hat ein Produkt dann einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung alle Umstände, insbesondere 1.Seine Darbietung (d.h. Präsentation des Produkts nach außen, wie z.B. Etikettierung, Verpackung, Gebrauchsanweisung, Bedien- oder Montageanleitung, Werbung, Anpreisung, Verkaufsgespräche etc.), 2.Des Gebrauchs, mit dem billigerweise gerechnet werden kann (das kann auch ein bestimmungswidriger Gebrauch sein, sofern mit ihm nach allgemeiner Lebenserfahrung „vernünftigerweise“ gerechnet werden kann), 3.Des Zeitpunkts, in dem es in den Verkehr gebracht wurde, berechtigterweise erwartet werden kann. Insbesondere muß also ein Warenhersteller im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Zumutbaren (was die Sicherheit und Ungefährlichkeit der von ihm hergestellten Produkte betrifft) die gesamten, von Experten auf dem fraglichen Gebiet anerkannten Sachkenntnisse im wissenschaftlichen und technischen Bereich bei Konstruktion, Herstellung und Darbietung seines Produkts berücksichtigen, also – in punkto Sicherheit/ Ungefährlichkeit seines Produkts – die in seiner Branche von Experten anerkannte „optimale Lösung“ verwirklichen – gleichgültig, ob dieser Sicherheitsmangel auf einem selbstgefertigten Teil oder einem Zulieferprodukt oder im Zusammenwirken beider Teile liegt und gleichgültig auch, ob der Unternehmer selbst die Schadensursache („eigenhändig“) gesetzt hat oder einer seiner Betriebsangehörigen. 



produkthaftung 

 Ausschluss der Haftung bei: 

 „nicht In Verkehr bringen“ 

 spezifischem Zeitpunkt des Fehlers 

 Keinem wirtschaftlicher Zweck 

 Ursache in zwingenden Rechtsvorschriften 

 Unvermeidbarem Entwicklungsrisiko 

 Zugeliefertem Produkt: 

 Durch Konstruktion des Endprodukts 

 Durch fehlerhafte Anleitungen des Endherstellers 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. tatsächliche Verfügungsgewalt nicht freiwillig auf einen anderen übertragen (das Produkt wurde ihm z.B. gestohlen, irgendwo liegengelassen wurde usw.) 2. Den Umständen nach davon auszugehen ist (es braucht nicht voll bewiesen zu sein!), dass der Fehler des Produkts im Zeitpunkt seines Inverkehrbringens noch nicht vorhanden war (also später entstanden ist) 3.Der Hersteller das Produkt nicht zum Zweck des wirtschaftlichen Vertriebs hergestellt und auch nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat (der Hersteller also „berufsfremd“ tätig geworden ist, z.B. „gebastelt“ hat) 4.Der Produktfehler darauf beruht, dass das Produkt im Zeitpunkt seines Inverkehrbringens zwingenden Rechtsvorschriften entsprach, also deshalb fehlerhaft gewesen ist, weil eine vom Hersteller zu beachtende Rechts-vorschrift fehlerhaft war. „Zwingende Rechtsvorschriften“ : Gesetze des Bundes oder eines Landes… Keine zwingenden Rechtsvorschriften sind somit z.B. DIN-Normen5. Der Produktfehler nach dem – weltweit gegebenen! – Stand der Technik im Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts nicht erkannt werden konnte („unvermeidbares Entwicklungsrisiko“) 6.Wenn bei dem zugelieferten Produkt der Fehler durch die Konstruktion des Endprodukts verursacht wurde (der Endhersteller also ein an sich fehlerfreies Zulieferteil für einen Zweck verwendet hat, für den es konstruktiv nicht geeignet war), oderdas zugelieferte Teil fehlerhaft ist, dieser Fehler aber auf den Anleitungen (Vorgaben, Zeichnungen, Angaben, Spezifikationen o.ä.) des Endherstellers beruht (an die sich der Zulieferer gehalten hat).  Die Beweislast dafür, dass in einem Schadensfall keine Ersatzpflicht des Herstellers vorliegt, trägt er selbst 



produkthaftung 

 Weitere Regelungen: 

 Mitverursachung 

 Verjährung 

 Einschränkung der Haftung 

 Anspruchskonkurrenz 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1.Hat ein Geschädigter selbst eine Schaden mitverursacht (oder vergrößert), so ist der Schaden entsprechend den Verursachungsbeiträgen Hersteller haftende Person und dem Geschädigten zu teilen („Schadensquotelung“) - Ist der Schaden durch einen Produktfehler und zugleich durch das Verhalten eines Dritten (das ist jeder außer dem Hersteller und dem Geschädigten) verursacht worden (z.B. einem Reparaturbetrieb, der einen Produktfehler nicht oder nicht ordnungsgemäß beseitigt hat), dann wird hierdurch die Haftung des Hersteller nicht gemindert, möglicherweise kann aber dann der Hersteller im Innenverhältnis gegenüber dem Dritten – ganz oder teilweise – Regreß beanspruchen). 2.Ansprüche nach dem ProdHaftG verjähren in drei Jahren, d.h. sie bestehen dann zwar noch, können aber nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden, wenn sich der Ersatzpflichtige auf den Eintritt der Verjährung beruft. Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der Geschädigte Kenntnis erlangt hat (oder hätte erlangen müssen! Er muß also ein Minimum an Nachforschung anstellen!), a) vom Schaden b) davon, daß das Produkt fehlerhaft war und c) von der Person des Ersatzpflichtigen. Zehn Jahre, nachdem das fehlerhafte und schadensursächlich gewordene Produkt in den Verkehr gebracht wurde, erlöschen Ansprüche nach dem ProdHaftG (nicht nach etwaigen anderen Vorschriften), d.h. der Anspruch ist untergegangen und kann überhaupt nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden (sofern die Frist nicht zuvor – z.B. durch gerichtliche Geltendmachung oder durch Anerkenntnis des Schuldners – unterbrochen wurde!). Der Anspruch erlischt auch dann nach 10 Jahren, wenn die 3-jährige Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen war. 3.Die Haftung nach dem ProdHaftG darf im voraus weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden. 4.Vorschriften, nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem Umfang als nach dem ProdHaftG haftet oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist, werden durch das ProdHaftG nicht berührt, also etwa die vertragliche Haftung oder andere außervertragliche Haftungsgrundlagen. 



Verschuldenshaftung 

 „Schadensersatzpflicht, bei der Wirtschaftsubjekte aufgrund 
eines rechtswidrigen, schuldhaften Verhaltens haftbar 
gemacht werden. Verschulden existiert in den Formen Vorsatz 
und Fahrlässigkeit.“ 

 Gegensatz: Gefährdungshaftung 
 

wirtschaftslexikon.gabler.de 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gefährdungshaftung: Schadensersatzpflicht, die kein Verschulden (Verschuldenshaftung) voraussetzt, sondern darauf beruht, dass der Ersatzpflichtige bei einer erlaubten Tätigkeit unvermeidlich eine gewisse Gefährdung seiner Umgebung herbeiführt (z.B. durch Halten eines Tieres, eines Kraftwagens, Betrieb eines Eisenbahnunternehmens).- Im Gegensatz zu dem ProdHaftG („Gefährdungshaftung“) knüpft also die Haftung nach § 823 BGB an eine schuldhafte Pflichtverletzung einer Person an („Verschuldenshaftung“). - für jedermann geltende Vorschrift (nicht nur Schädigung durch fehlerhafte Produkte) - Wird nicht nur auf Fälle einer Schädigung durch Verkehrsunfall, Glatteis, Einbruch, eine Schlägerei etc. angewendet, sondern auch auf die Fälle, in denen jemand durch ein fehlerhaftes Erzeugnis geschädigt wird. �Produkt ist „fehlerhaft“: wenn es einen (technisch/konstruktiv und mit wirtschaftlich zumutbaren Mitteln vermeidbaren) Mangel an Sicherheit aufweist;�wenn Sicherheitsmangel auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Herstellers beruht, dann haftet er für verursachten Schaden �(anders als nach dem ProdHaftG, wo es genügt, dass das Produkt fehlerhaft ist [und deshalb schadens-ursächlich geworden], ohne dass es darauf ankommt, ob der Produktfehler auf einer schuldhaften Pflichtverletzung beruht oder nicht. r Umgebung herbeiführt.



Verschuldenshaftung 

 Haftungsvoraussetzungen: 

1. Schuldhaft 

2. Eine ihm obliegende Pflicht verletzt hat 

3. „dadurch“ (Ursächlichkeit) 

4. Ein fremdes, durch §823 BGB geschütztes Rechtsgut 
beeinträchtigt  und 

5. Deshalb (Ursächlichkeit) 

6. Bei dem Betroffenen ein Schaden hervorgerufen hat 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Immer dann, aber auch nur dann, wenn sämtliche sechs genannten Voraussetzungen in einer Person erfüllt sind, haftet die Person für den entstandenen Schaden. 



Verschuldenshaftung 

 Pflichtenkreise des Warenherstellers 

 Wer kann haften 

 Mitarbeiter 

 Zulieferer 

 Vertriebshändler 

 Wofür wird gehaftet – Schaden: 

 Personenschaden 

 Sachschaden 

 Immaterieller Schaden 

 Verjährung 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Der zu ersetzende Schaden: Zu ersetzen sind, wenn nach § 823 BGB gehaftet wird, grundsätzlich alle Personen- und (Sach-)Schäden, also alle Vermögensnachteile, die ursächlich auf das Schadensereignis zurück-zuführen sind, mit Ausnahme solcher Schäden, die z.B. nach der allgemeinen Lebenserfahrung außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegen oder eine Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos darstellen. Unerheblich ist, ob es sich um einen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden handelt, und ohne Bedeutung sind auch der „Wert der Schadensursache“ sowie die Höhe des Schadens (es wird bei § 823 BGB der Höhe nach – „vom ersten Pfennig an“ – unbegrenzt gehaftet!) Nach § 823 BGB in Verbindung mit § 847 BGB ist im Falle eines Personenschadens ggf. auch Schmerzensgeld zu zahlen. Verjährung: Schadensersatzansprüche nach § 823 BGB verjähren grundsätzlich in 3 Jahren. Diese Frist beginnt nach § 852 BGB zu dem Zeitpunkt, in welchem der Geschädigte Kenntnis (a) von dem eingetretenen Schaden und (b) von der Person des Schädigers erlangt (fallen diese beiden Zeitpunkte auseinander, dann ist für den Verjährungsbeginn der spätere maßgeblich). Spätestens jedoch verjähren diese Schadensersatzansprüche 30 Jahre nach Vornahme der schadensverursachenden unerlaubten Handlung, also 30 Jahre nach Begehung der schuldhaften Pflichtverletzung. 



beweislast 

 Beweislast und Beweismittelsammlung: 

 Beweisen 

 Beweisbedürftigkeit 

 Beweismittel 

 Beweislastverteilung 

 Beweismittelsammlung 

 Aufbewahrungsdauer 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Beweisen: bedeutet, dem Gericht die Überzeugung davon zu vermitteln, daß eine bestimmte Tatsachenbehauptung entweder wahr oder unwahr ist: Das Gericht darf also keine vernünftigen Zweifel mehr an der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Behauptung haben Beweisbedürftigkeit: (also einen Nachweis im obigen Sinn erfordernd - sind alle tatsächlichen Umstände, auf die es für die Entscheidung eines Falles ankommt und die zwischen den Parteien umstritten sind. Wer also eine Behauptung seines Prozeßgegners beweisbedürftig machen will, muß diese Behauptung bestreiten! Beweismittel: Wer einen Beweis zu erbringen hat (d.h. beweisbelastet ist), kann dieses tun durch (1) Urkunden (schriftliche Unterlagen), (2) Zeugen, (3) Sachverständige, (4) Einnahme eines Augenscheins (dazu gehört nicht nur die visuelle Wahrnehmung, sondern auch bei Geräuschen das Hören, bei Gerüchen das Riechen und (5) bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die sog. „Parteivernehmung“, d.h. die Beweisführung erfolgt dadurch, daß die beweisbelastete Partei oder ihr Gegner als Partei (d.h. ähnlich wie ein Zeuge) vernommen wird. Beweislastverteilung: Im Streitfall muß jeder, der eine ihm günstige Rechtsfolge (also ein Recht, einen Anspruch, eine Einwendung etc.) geltend macht, den Sachverhalt, also das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen derjenigen Rechtsnorm, aus der er jenes Recht, Anspruch usw. ableitet, beweisen „muß“. Jede Partei „muß“ also die Voraussetzungen derjenigen Rechtsnorm beweisen, auf die sie sich beruft (weil sie für sie ungünstig ist) Beweismittelsammlung: Für potentielle Entlastungsbeweise wird es sich empfehlen, eine sog. „Dokumentation“ (Beweismittelsammlung) einzurichten (und diese auch entsprechend lange aufzubewahren), mit deren Hilfe ggf. Nachgewiesen werden kann, daß er insbesondere seinen Pflichten als Hersteller nachgekommen ist. Eine Beweislastsammlung oder Dokumentation muß insbesondere hinreichend geschlossen sein, um sowohl die allgemeine „Entwicklungsgeschichte“ des Produkts als auch dessen Herstellung im Einzelfall darzutun und um das ordnungs- und pflichtgemäße Verhaltens des Herstellers belegen zu können. Sie sollte zeitlich geordnet, übersichtlich gegliedert (z.B. nach Produktarten) sowie jederzeit zugriffsbereit sein. Aufbewahrungsdauer: Grundsätzlich besteht keine Beweispflicht (eine Partei darf einen Beweis erbringen, um prozessurale Nachteile einer Beweislosigkeit zu vermeiden, aber sie „muß“ keine Beweis führen, sondern kann auch die Folgen einer Beweislosigkeit (schlimmstenfalls das Unterliegen im Prozeß) in Kauf nehmen). In der Mehrzahl aller Fälle dürfte eine zehnjährige Aufbewahrung vollauf genügen. 


	qualitätsmanagementsysteme
	Garantie und regress
	Qualitätssicherungsvereinbarungen
	Außervertragliche haftung
	produkthaftung
	produkthaftung
	produkthaftung
	produkthaftung
	Verschuldenshaftung
	Verschuldenshaftung
	Verschuldenshaftung
	beweislast

